
Die 1993 von Verbänden der Wirtschaft gegründete 

staatlich anerkannte gemeinnützige FOM Hochschule 

für Oekonomie & Management verfügt über 22 Hoch-

schulstudienzentren in Deutschland und ein weiteres 

in Luxemburg. Als praxisorientierte Hochschule für 

Berufstätige fördert die FOM den Wissenstransfer 

zwischen Hochschule und Unternehmen. Dabei sind 

alle Studiengänge der FOM auf die Bedürfnisse von 

Berufstätigen und Auszubildenden zugeschnitten.  

Die hohe Akzeptanz der FOM zeigt sich nicht nur in der 

engen Zusammenarbeit mit staatlichen Hochschulen, son-

dern auch in zahlreichen Kooperationen mit regionalen 

mittelständischen Betrieben sowie mit internationalen 

Großkonzernen.

FOM-Absolventen verfügen über solide Fachkompetenzen 

wie auch über herausragende soziale Kompetenzen und 

sind daher von der Wirtschaft sehr begehrt. 

FOM Hochschule 
für Oekonomie & Management 
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Noch Fragen? Unsere Studienberatung 
steht Ihnen gerne zur Verfügung: 

fon 0800 1 95 95 95 gebührenfrei

fax 0800 8 95 95 95 gebührenfrei

studienberatung@fom.de

www.fom.de

FÜR FACH- UND FÜHRUNGSKRÄFTE

5. Arbeitsrechtliches Frühstück 
»Compliance 
& Whistleblowing«

Dienstag | 14. Februar 2012 | 08:30 Uhr

Aachen | Berlin | Bonn | Bremen | Dortmund | Duisburg | Düsseldorf | Essen |  
Frankfurt a. M. | Gütersloh | Hamburg | Hannover | Köln | Leipzig | Mannheim | Marl | 
München | Neuss | Nürnberg | Siegen | Stuttgart | Wuppertal | Luxemburg

Veranstaltungsort:

FOM Hochschulstudienzentrum Nürnberg

City Park Center

Zeltnerstr. 19

90443 Nürnberg




Hiermit melde ich mich zu folgender Veranstaltung an:

»Compliance & Whistleblowing«
Dienstag, 14. Februar 2012, 08:30 - 09:30 Uhr

Veranstaltungsort:
FOM Hochschulstudienzentrum Nürnberg
City Park Center, Zeltnerstr. 19, 90443 Nürnberg

  

..............................................................................................
Name, Vorname

..............................................................................................
Firma

..............................................................................................
Funktion

..............................................................................................
Anschrift

..............................................................................................
Telefon	

..............................................................................................
E-Mail

Ich nehme mit folgender(n) Begleitperson(en) teil (Name):

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist kostenfrei. Die An- 
meldung kann per Fax, per E-Mail oder per Telefon erfolgen.  
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! 
fon 	0911 242629-01
fax 	0911 242629-29
anica.hahn@fom.de

Arbeitsrechtliches Frühstück Nürnberg

»Compliance & Whistleblowing«

Faxantwort



Das Thema

Ist Wistleblowing – also das Anzeigen bzw. Öffentlich  
machen von Missständen oder Skandalen am Arbeitsplatz – 
durch das Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt?    

Für Aufsehen hat in diesem Zusammenhang ein  
Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschen-
rechte gesorgt, der sich mit der außerordentlichen  
und fristlosen Kündigung eines Arbeitnehmers durch 
seinen deutschen Arbeitgeber zu befassen hatte. 
 
Prof. Dr. Rolf Otto Seeling wird den Fall erörtern und  
in diesem Rahmen der Frage nachgehen, ob und  
inwieweit es aus arbeitsrechtlicher Sicht sinnvoll oder 
sogar geboten ist, eine Organisationsstruktur für  
Compliance und/oder Whistleblowing zu schaffen.
  
Im Anschluss berichtet Alexandra Willmar, inwieweit 
sich das Arbeitsgericht Nürnberg bereits mit diesem 
komplexen Thema und seinen Fragestellungen  
befasst hat. 

Die Referenten   

Alexandra Willmar 
ist seit dem Jahr 2000 Richterin am Arbeitsgericht  
Nürnberg. Zuvor war sie als Justiziarin für Arbeits- und 
Gesellschaftsrecht bei der Sebaldus Druck und Verlag 
GmbH in Nürnberg tätig. 

Neben ihrem Amt als Richterin hält Alexandra Willmar 
Vorträge und Seminare für Arbeitgeber und Arbeit- 
nehmer sowie deren jeweilige Interessenvertreter zu 
ausgewählten Themen aus dem Arbeitsrecht.

Prof. Dr. Rolf Otto Seeling  
ist Fachanwalt für Arbeitsrecht sowie für Handels-  
und Gesellschaftsrecht in der wirtschaftsrechtlich aus-
gerichteten Nürnberger Kanzlei Fries Rechtsanwälte. 

Seit 2007 ist Seeling als Hochschullehrer am  
Studienzentrum Nürnberg der FOM Hochschule für 
Oekonomie & Management tätig. Seeling veröffent- 
licht regelmäßig zu ausgewählten Themen aus  
Bereichen des Arbeitsrechts, des Handelsrechts und  
des Gesellschaftsrechts.

Die Vortragsveranstaltung 

im Überblick

Ihr Recht als Unternehmer – aktuelle Urteile  
und Entwicklungen im Arbeitsrecht 

In losen Abständen lädt die FOM Hochschule für  
Oekonomie & Management  Unternehmer, Manager,  
Personalverantwortliche und ihre jeweiligen  
Interessenvertreter zum Arbeitsrechtlichen Frühstück  
an die FOM Nürnberg ein. In lockerer Atmosphäre  
informieren Anwälte der Kanzlei Fries Rechtsanwälte  
und andere Experten über aktuelle Entwicklungen  
und Rechtsprechung zu ausgewählten Fragestellungen  
des Arbeitsrechts.   

Im Rahmen des 5. Arbeitsrechtlichen Frühstücks mit 
dem Titel »Compliance & Whistleblowing« beleuchten 
Fachanwalt Prof. Dr. Rolf Otto Seeling und Richterin 
Alexandra Willmar eine brisante Thematik. Die beiden 
Experten führen aktuelle Beispiele und Urteile an und 
geben praxisorientierte Empfehlungen zu den Fragen, 
wie Unternehmen Incompliance verhindern und arbeits-
rechtlich korrekt mit sogenannten Wistleblowern  
umgehen – Mitarbeitern, die Missstände im eigenen 
Unternehmen an die Öffentlichkeit bringen. 

Die Teilnahme am Arbeitsrechtlichen Frühstück ist 
kostenfrei. Bitte melden Sie sich per Fax, Telefon oder 
E-Mail für die Veranstaltung an.


